
Amt Kellinghusen Sachbearbeiter: Frau Kruse

Der Amtsvorsteher

Fachbereich 2   Sachbearbeiter: Frau Rehder

Steuern und Abgaben

Hauptstraße 14

25548 Kellinghusen

Objekt Gemeinde :

Straße, Hausnummer :

Kassenzeichen :

Eigentümer Name, Vorname :

Straße, Hausnummer :

PLZ, Ort :

Telefonnr. (für Termin-

abspache notwendig) :

eMail (für evtl. Fragen) :

Zählernummer :

Zählerstand : cbm

Ablesedatum :

Verwendung :

Zählernummer :

Einbau Zählerstand : cbm

Einbau Datum :

Eichdatum :

eingebauter Nebenzähler

0 48 22 - 39 268

Mitteilung über den Einbau eines Nebenzählers

installierter Hauptwasserzähler

Der Einbau eines Nebenzählers muss von einem Beauftragten der Gemeinde kontrolliert und 

abgenommen werden. Die Kosten für die Abnahme und der Verplombung trägt der Eigentümer.

Die Eichzeit eines Kaltwasserzählers beträgt 6 Jahre. Die Frist beginnt mit dem Herstellungsjahr des 

Zählers. Dieses wird auf dem Zähler gekennzeichnet mit "M26" (hier Herstellungsjahr 2026). Nach Ablauf 

der Eichzeit darf ein Wasserzähler nicht mehr bei Abrechnungen berücksichtigt werden. Die Einhaltung 

der Eichbestimmungen oblieg dem Eigentümer.

Telefon: 0 48 22 - 39 270

Sachbearbeiter: Frau Rund

steueramt@amt-kellinghusen.de

Telefon: 0 48 22 - 39 266

Telefon:

Ort, Datum Unterschrift Eigentümer

allgemeine eMail-Adresse:
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